
HAUPTSATZUNG 

der Gemeinde Nistertal 

in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg 

vom 8. Dezember 2016 

Der Gemeinderat hat aufgrund der §§ 24 und 25 Gemeindeordnung (GemO), der §§ 
7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO) 
und des § 2 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler 
Ehrenämter (KomAEVO) die folgende Hauptsatzung beschlossen, die hiermit bekannt 
gemacht wird. 

§1
Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben 

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde erfolgen in einer Zeitung. Der Ge
meinderat entscheidet durch Beschluss, in welcher Zeitung oder in welchen Zeitun
gen die Veröffentlichungen erfolgen. Der Beschluss ist öffentlich bekannt zu machen.

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen
können abweichend von Absatz 1 durch Auslegung in einem Dienstgebäude der Ver
bandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg in Bad Marienberg zu jedermanns Ein
sicht während der Dienststunden bekanntgemacht werden. In diesem Fall ist auf Ge
genstand, Ort (Gebäude und Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Ta
ge vor dem Beginn der Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung in der Form
des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt mindestens sieben volle
Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen keine Möglichkeit der Einsichtnahme,
so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an mindestens sieben Tagen Einsicht
genommen werden kann.

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und
hierfür keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von§ 8 Abs. 4 DVO zu§ 27 GemO des Gemeinde
rates oder eines Ausschusses werden abweichend von Absatz 1 durch Aushang an
der Bekanntmachungstafel bekanntgemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntma
chung gemäß Absatz 1 nicht mehr möglich ist. Die Bekanntmachungstafel befindet
sich an der folgenden Stelle:

Am Sportplatz - Gemeindeverwaltung. 

(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände
die vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in
unaufschiebbaren Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch Aushang an der Be-












